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Verfassung
1. Was ist eine Verfassung ?
2. Was macht eine Verfassung aus ?
3. Wozu bzw. wann braucht man eine Verfassung ?

Eine Verfassung ist doch irgendwie ein Vertrag zwischen den Bürgern und ihrem Staat.
Dieser Vertrag regelt das Verhältnis untereinander.
Wer darf was - wer wird wie für was bezahlt = Rechte & Pflichten beider Seiten - wobei diese sowieso 
einander „bedingen“ und es keinen Staat ohne Bürger geben kann.

Was aber ist nun ein Staat ?
Ein Haufen Menschen, welche sich zu einer Gemeinschaft zusammenfinden - sie bündeln ihre Inter-
essen, Bedürfnisse und Erwartungen in einem abgegrenzten Gebiet ( sei es ein Stammesgebiet oder ein 
Staat ).
Der Staat ist doch nichts weiter als ein Dienstleister, welche verschiedene Dienstleistungen für seine 
Auftraggeber - die Bürger - erbringt; dafür werden die unter dem Sammelbegriff Staat zusammen-
gefaßten einzelnen Dienstleister bzw. Fachbereiche vom Steuertopf des Bürgers bezahlt - identisch 
wie ein Handwerker bezahlt wird, jedoch mit dem Nachteil, dass keine direkte Abnahme der Aufgabe 
durch den Bürger ( vor der Bezahlung ) gestattet wird. Die Wichtigste ist die (Ab)Sicherung der 
Grundbedürfnisse aller Bürger.

Wenn nun jede Verfassung ein Vertrag zwischen den Bürgern und ihrem Staat mit einer Aufgaben-
übertragung an die jeweiligen Dienstleister ( jeder einzelne „Beamte“ ) ist, dann muss auch hier das 
Vertragsrecht greifen !
Ein Vertrag ist nur in seinem Original bindend ( es existiert kein Original mehr der bayrischen Verfas-
sung ) und er muss eigenhändige von beiden Parteien unterschrieben sein.

Die Unterschrift des Volkes unter den Vertrag: Verfassung kann nur in Form eines Volksentscheids 
auf Bundesebene erfolgen ( bzw. bei den Landesverfassung durch einen Volksentscheid auf Landes-
ebene ) - das GG war sowieso niemals eine Verfassung - siehe Carlo Schmidt - und wurde durch 
keinen Volksentscheid auf der Seite der Bürger angenommen / ratifiziert.
D.h., es ist niemals ein Vertrag zwischen BRD und den Bürgern Deutschlands zustande gekommen.

Es ist lächerlich, davon auszugehen, dass Landesministerpräsidenten für das jeweilige Landesvolk 
unterschriftsberechtigt wären - und das noch dazu auf Bundesebene - niemals: politisch und völker-
rechtlich unmöglich; ebenso wenig möglich ist, dass nicht ein speziell dazu von den Bürgern beauf-
tragtes Gremium eine Verfassung erarbeitet, sondern der Verwaltungsdienstleistungs - Politiker.
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